
 
 

  

Sachstandsmitteilung Nr.: 201b/2025 Datum: 10.12.2025 

Beratungsart: ☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Nr. Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur  

2   Bildungsausschuss  

3  Ausschuss für Umwelt und Verkehr  

4  Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen  

5  Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit 

und Digitalisierung 

 

6  Hauptausschuss  

7 x Stadtvertretung 11.12.2025 

 
 

 nachrichtlich: Junger Rat 

 
 

Schluss- und Mitzeichnungen 

gez. Th. Haß gez. Hansen gez. Brade  

Bürgermeister Büroleiterin Amtsleitung Sachbearbeitung 

 
1. TOP: Ergänzung Vorschlag der Verwaltung zum Haushalt der Feuerwehr  

 

 

 

2. Sachstand: 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses vom 07.12.2025 wurde hinterfragt, wie und zu welchem 
Zeitpunkt die Bedarfsanmeldungen der Ortsfeuerwehren insbesondere der gewünschten 
Priorisierung von investiven Maßnahmen zustande gekommen ist.  
In der Sitzung am 07.12.2025 wurde kurz darauf eingegangen, in dieser SM soll nochmals darauf 
eingegangen werden. 
Der hier unterzeichnende Amtsleiter des Bürgeramtes traf sich mit dem Gemeindewehrführer am 
14.10.2025 zur abschließenden Beratung über den Haushalt der Feuerwehr bzw. welche 
Maßnahmen seitens der Verwaltung in den Haushaltsentwurf 2026 eingestellt werden sollten – 
mit dem Ziel der Beschlussfassung durch die kommunalen Gremien. 
Zu diesem Zeitpunkt lagen der Verwaltung und Gemeindewehrführung keine Listen einer 
Priorisierung vor, deswegen konnten diese in diesem finalen Gespräch nicht berücksichtigt 
werden. Es stellte sich dann später heraus, dass am Abend des 15.10.2025 eine solche Liste der 
OW Klausdorf eingereicht wurde.  
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Wie im HA am 07.12.2025 durch den Bürgermeister in Aussicht gestellt, sollte diese Liste 
nochmals im Gespräch mit der Gemeindewehrführung betrachtet werden.  
Dazu wurde zwischen dem Amtsleiter des Bürgeramtes, dem GWF und dem Klausdorfer OWF 
am 08.12.2025 im Rathaus beraten und eine Übersicht mit priorisierten Maßnahmen erstellt. 
 
Mit der Anlage ist diese Übersicht übergeben, aus der ersichtlich wird, an welchen Punkten der 
Vorschlag des Gemeindewehrführers gemeinsam mit der Verwaltung, von der Prioritätenliste der 
Ortsfeuerwehr Klausdorf differenzieren oder übereinstimmen. 
 
So wurde z.B. die Übungsdrohne von beiden als nichtprioritär eingestuft. 
 
Bei dem Zugangstool T1 zeigte Herr Lässig sich gesprächsbereit, dass dieses zurückgestellt 
werden könnte. Der Vollständigkeit halber ist der Bedarf weiterhin mit aufgeführt. 
 
In vielen Punkten stimmen der Verwaltungsvorschlag und die Prioritäten der Ortswehr überein. 
Dies sind: 
- Die Remote-Controllern 
- die Atemschutzgeräte und -masken 
- der E-Fahrzeug Emergency-Plug 
- Digitale Meldeempfänger 
- CO-Warner 
- Feuerlöscher ELW 
- Warnblitzleuchten 
- Austausch der IT (Mini-PC und Laptops) 

 
Trotz der dargestellten Überschneidungen ergibt sich bei der Prioritätenliste der Ortswehr 
Klausdorf ein Mehrbedarf von 6.400,00 Euro, abzüglich des diskutierbaren Zugangstools T1 ein 
Mehrbedarf in Höhe von 3.500,00 Euro, der über dem Vorschlag des Gemeindewehrführers und 
der Verwaltung liegt und über den im Investitionsplan eingestellten Mitteln (vor Übernahme von 
Haushaltsresten) liegt. 
 
Die Verwaltung stützt grundsätzlich die Priorisierung der Ortsfeuerwehr Klausdorf. 
 
Dadurch, dass in den Beschaffungen aus den Investitionshaushalten bisher nie alle Mittel 
aufgebraucht wurden und mit der Übertragung von Haushaltsresten ausreichend zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stehen, sieht die Verwaltung keinen Bedarf für Veränderung bei den 
investiven Maßnahmen gem. Investitionsplan 2026 der Ortsfeuerwehr Klausdorf. 
 
Grundsätzlich gilt folgendes Verfahren:  
Sollte eine Ortsfeuerwehr, entgegen der Erfahrung aus den letzten Jahren tatsächlich die 
eingestellten Mittel vollständig aufbrauchen und die Prioritätenliste noch offene Punkte aufweisen 
und eine konkrete Beschaffung im Raum stehen, wird die Verwaltung für die offenen und 
konkreten Beschaffungsvorhaben entsprechende Anträge auf überplanmäßige Ausgaben stellen. 
Dies hat zugleich die Folge, dass die Stadtvertretung nicht nur über die zusätzlichen Ausgaben 
zu beraten hat, sondern auch einen Überblick über die getätigten und noch zu tätigenden 
Auszahlungen erhält. 
 
Mit diesem Vorgehen können die Beschaffungen gewährleistet werden, ohne den Haushaltsplan 
2026 überarbeiten zu müssen.  
 

 
 

- Ende der Sachstandsmitteilung - 
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